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städtyclwältllng 76825 Landau in der Pfalz AmtAbtei,ung Hauptamt

Dienstgebäude Rathaus, Marktitraße 50

Zimmer 210

Piratenpartei Kreisverband Südpfalz r-Mait horsr.pede€randau"de

Herrn Volker Ackermann ,"lefon o 63 4r / 13 - lt*
Böhlweg 9 r"tefax o 63 4r / 13 - l1oe

76877 Offenbach lhreNachrichr

lhr Zeichen

Utrser Zei(hen 1?.9l.oo

Ansprechpartner(in) Horst Pede

Datum 17. Januar 2ol4

Kommunal- und Europawahlam 25. Mai2014;

Wahlwerbung

Sehr geehrter Herr Ackermann,

für die Wahlwerbung zur Kommunal- und Europawahl 2014 wurden {ür den Bereich der Stadt

landau in der Pfalz bereits jetä die erforderlichen Regelungen getroffen. Sowohl die allgemeine

Plakatierung als auch die Aufstellung von Großwerbeflächen werden wieder innerhalb eines

bestimmten Zeitraums kostenfrei möglich sein, ebenso werden auf Wunsch Plätze für
lnformationsstände zugeteilt.

1. Allgemeine Plakatierung:

Die allgemei;ie Plai<atiei'unE i.vii'd gen-,äß Cer Rechtsprerhung in der Zelt des lt'ahlkarrnpfs, Cies

sind sechs Wochen vor der Wahl, kostenfrei zugelassen.

Somit dürfen Wahlwerbeplakate ab frühestens SamstaE, 12- April 2014 knstenfrei angebracht

werden. ln der Zeit vor diesem Termin gelten die Begelungen der Sondernutzungssatzung,

eventuelle Plakatierungen sind dann bei der Ordnungsabteilung zu beantragen.

Die Wahlwerbeplakate müssen spätestens am dritten Tag nach der Wahl wieder entfernt

werden-
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Die als Anlage beigefügten Auflagen sind zwingend zu beachten. VerstÖße dagegen kÖnnen

eine kostenpflichtige Entfernung der Plakate nach sich ziehen-

Wir bitten Sig, uns eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner mit Telefonnummer und

E-Mail-Adresse zu benennen, an die oder den wir uns bei Fragen oder im Falle von festgestellten

VerstöBen gegen die Auflagen wenden kÖnnen.

2. Großrverbeflädten:

Großwerbeflächen werden ebenfalls in den sechs Wochen v{}r der Wahl kosten- und

baugenehmigungsfrei zugelassen. Die Aufstellung sollte nicht vor Samstag, 12. April 2O14,

erfolgen, wenn wegen der Beauftragung externer Firmen erforderlich, ist eine Aufstellung aber

frühestens ab Donnerstag, 10. April 2014, zugelassen. Wir weisen darauf hin. dass die

Gro$plakate standsicher angebracht sein müssen, so dass eine Gefährdung von Passanten, dem

Straßenverkehr usw. ausgeschlossen ist.

Die erforderlichen Abstimmungen mit dem jeweiligen Grundstückseigentümer sowie ggf. mit

der Ordnungsabteilung, Sachgebiet Straßenverkehr (Herr Hauck, Tel. 13-3201) und mit dem

Umweltamt, Abteilung 6rünflächen (Frau Klein, Tel. 13-3510), sind rechtzeitig von lhnen selbst

vorzunehmen-

Nach erfolgter A.bstimmung mit den betroffenen Stellen bitten wir um Übersendung einer

Übersicht der Aufstellungsorte zu unserer lnformation.

Die Großflächenplakate sind spätestens innerhalb einer Woche nach der Wahl wieder zu

entfernen.

Auch hier bitten wir um Benennung einer zuständigen Ansprechpartnerin oder eines

Ansprechpartners.

3. lnformationsstände:

Kostenlose lnformationsstände werden an den sechs Samstagen vor der Wahl genehmig( ci. h.

ab Samstag, 19. April 2014.

Fol gende mögl iche Standplätze stehen voraussichtl ich zur Verfüg un g:

Bachgasse
Gerberstraße tvor Juwelier Rehn)
Gerberstraße (vor Optik Prüfe; ärn 3. und tr7. Mai ZA14 nicht rnöglich)
Kronstraße tzwischen Juwelier Rehn und Intersport Postleb)

Kronstraße (gegenüber C&A)
Kronstraße (gegenüber DM)
Kronstraße {gegenüber Drogerie Müller}
Kronstraße / Stadthausga§se (vor ,,Altern Kaufhaus")



Marktstraße Ecke Badstraße
MarktstraBe Ecke KugelgartenstraBe
Obertorplatz
Rathausplatz (bei Adlerapotheke)
Rathausplatz (bei Schwanenapoth eke)

Schulhof Ecke Gerberstraße
Stiftsplatz (am 10. Mai 2014 nicht möglich)
Rathausplatz Ecke Gyrnnasiumstraße

Bitte lassen Sie uns ggf. lhre Standplatzwünsche bis spätestens Montag, 10' Februar 2014

zukommen.

wir werden versuchen, diese bei der Einteilung zu berücksichtigen und Sie dann über die

erfolgte Zuteilung inform ieren

Auch hier bitten wir um Benennung einer zuständigen Ansprechpartnerin oder eines

AnsprechPartners.

Bitte wenden sie sich in allen Fragen im Zusammenhang mit der wahlwerbung an Herrn Horst

Pede, Telefon: 1 3-1 1 O4, E{llail: wahlenOlandau'de'

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

fu4 tü"* ßtx u'{*rtt: {** ft
Christine Baumstark

Anlage



Auflagen zur Plakatierunq

An Verkehrgeichen und Lichtsignalanlagen souuie im Bereirh von 5m vor und nach Verkehruzeichen.

die in einem Kreuzungsbereich von zwei oder mehreren Straßen stehen, dürfen keine Plakate

angebracht werden. Kreuzungsbereiche müssen frei von Plakaten sein-

lm Bereich von Verkehrskreiseln dürfen keine Plakate aufuehängrt werden.

plakate dürfen weiter nicht än Fußgängerilberwegen, Bushaltestellen, Parkscheinautomaten,

Bauzäunen, Stromkästen, Bäumen, Baumpfählen, Querriegeln und Baumschutzpfählen' begrünten

Masten sowie innerhalb bepflanzter Grünflächen befestigt bzw- aufgestellt werden. Die AuBenkante

der Plakate muss mindestens 50 cm Abstand zur Fahrbahn bzw. zum Radweg haben (z- B'

Wollmesheimer Str,rtlöhe und Hainbachstr.; hier die Plakate in ca.2,5m Höhe anbringen).

An der Queichheimer Brücke und der Horstbräcke (auch an den Laternen) und im Bereich des

Friedhofes (Zweibrücker Straße) dürfen keine Plakate aufgestellt bzw' aufgehängt werden.

Die ptakatständer sind standsicher aufzustellen. Sie dürfen die öffentliche Sicherheit und Ordnung

nicht gefährden. Wird hiergegen verstoßen, so ist die Stadt berechtigt, die Tafeln auf Kosten des

Erlaubn isinhabers zu entfernen.

Evtl. entstehende Schäden aus Anlass der Ausübung der Sondernutzung sind vom Erlaubnisinhaber

unverzüglich zu beseitigen.

Die Plakattafeln sind spätestens arn 3. Tag nach der Wahl zu entfemen.

Die Befestigungimfüel (2. B. DrahL Klebeban4 Holzlatte) m{Issen rückstandsfrei beseitigrt werden-

Sollten dennoch Plakattafeln entgegen den

der Wahl nicht innerhalb der genannten

Beseitigung zrlr Folge-

Gemäß 5 13 cier Sonclernutzungssaizung

der Ausübung der Sondernutzung evtl.

Ansprüchen Dritter freizustel len.

Landau ln der Ffalz

Die Stadtverwaltung

o. g, Regelungen befestigt bzw. aufgeEtellt sein oder nach

Frist entfernt uuerden, hat dies deren kostenpflichtige

haftet der Erlaubnisinhaber für aiie Schäcleij, ciie äus Ai'ilass

entstehen und hat die Stadt Landau in der Pfalz von allen



Auflagen zur Plakatierung

An Verkehrszeichen und Lichtsignalanlagen sowie im Berei<fr von 5m vor und nach Verkehruzeichen,

die in einem Kreuzungsbereich von zwei oder mehreren Straßen stehen, dürfen keine Plakate

angebracht werden. Kreuzungsbereiche müssen frei von Plakaten sein.

lrn Bereich yon Verkehrckreiseln dtlrfen keine Plakate aufgehängit werden.

plakate dürfen weiter nicht an Fußgängerüberwegen, Bushaltestellen, Parkscheinautomaten,

Bauzäunen, Stromkästen, Bäumen, Baumpfählen, Querriegeln und Baumschutzpfählen, begrünten

Masten sowie innerhalb bepflanzter Gr{lnflächen befestigt bzw. aufgestellt werden. Die Außenkante

der plakate muss mindestens 50 cm l\bstand zur Fahrbahn bzw. zum Radweg haben (z- B.

Wollmesheimer StrJHöhe und Hainbachstr.; hier die Plakate in ca.2,5m Höhe anbringen).

An der Queichheimer Brücke und der Horstbrücke (auch an den Laternen) und im Bereich des

Friedhofes {Zweibrücker Straße) dürfen keine Plakate aufgestellt bzw. aufgehängt werden'

Die plakatständer sind standsicher aufzustellen. Sie dürfen die öffentliche Sicherheit und Ordnung

nicht ge{ährden. Wird hiergegen verstoßen. so ist die Stadt berechtigt, die Tafeln auf Kosten des

Erlaubnisinhabers zu entfernen.

Evtl. entstehende Schäden aus Anlass der Ausübung der Sondernutzung sind vom Erlaubnisinhaber

unverzüglich zu beseitigen.

Die Plakattafeln sind spätestens am 3. Tao nach der Wahl zu entfemen.

Die Befestigungsmittel {2. B. Draht Klebeband, Holzlatte) müssen rückstandsfrei beseitigrt werden-

Sollten dennoch plakattafeln entgegen den o- g. Regetungen befestigt bzw. aufgestellt sein oder nach

der Wahl nicht innerhalb der genannten Frist entfemt werden, hat dies deren kostenpflichtige

Beseitigung zur Folge.

tSernäi} § 13 der Sondernutzungssatzung

der Ausubung der Sondernutzung evtl-

Ansprüchen Dritter freizustel len,

Landau in der Ffalz

Die §tadtuerwaltung

haftet cier Erlaubnisinhaber für alle Schäd€il, die äus Aniäss

entstehen und hat die Stadt Landau in der Pfalz von allen


